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Gilt die Maskenpflicht auch für mich? 

→ Ja. (Außer U6 oder es liegen eine Behinderung oder medizinische Gründe vor, die dagegen 

sprechen. Dies ist nachzuweisen)  

Gilt alles als Maske, was Mund und Nase bedeckt? 

→ Ja.  

Kann es vorkommen, dass Leute trotzdem keine tragen? 

→ Ja. (Das kostet dann halt ein Bußgeld) 

Wo gilt die Maskenpflicht genau? 

→ Wo der Mindestabstand im öffentlichen Raum nicht eingehalten werden kann, wie im (!) ÖPNV 

und beim Einkaufen in den geöffneten Geschäften und auf dem Wochenmarkt, ebenso im 

Straßenverkauf. Außerdem gilt die Pflicht in der Post, Tankstellen, in Banken etc., in Schulen auf dem 

Pausenhof und auf dem Schulweg, nicht im Unterricht.                    

Gilt die Maskenpflicht auch für Verkäufer und Mitarbeiter? 

→ Ja. Außer sie sind durch eine Trennwand geschützt, z.B.im Kassenbereich.  

Muss ich beim Autofahren eine Maske tragen? 

→ Es gilt: Autofahrer dürfen sich nicht bis zur Unkenntlichkeit maskieren (Identifikationsmöglichkeit). 

KEIN Verstoß gegen dieses Gebot liegt vor, wenn nur Mund und Nasenpartie verdeckt ist und die 

Identifikation über den Augen- und Stirnbereich möglich ist. Bin ich alleine im Auto, erübrigt sich die 

Frage ohnehin. Ebenso wenn die Insassen des Autos im selben Hausstand leben. Fahrgemeinschaften 

für Berufspendler sind ebenfalls ausgenommen.  

Wie reinige ich meine Alltagsmaske? 

→ Mit dem Bügeleisen: gründlich und heiß bügeln; Waschen: 60 bis 95 Grad; Backofen: bei 80 Grad 

für 5 Minuten erhitzen 

Wo bekomme ich eine Maske?  

→  Apotheke, Drogerien, Einzelhandel. Jeder Schüler bekommt eine Alltagsmaske vom Land.  

Droht mir durch die Maske eine CO2-Vergiftung? 

→  Nein. Der Luftaustausch funktioniert bei Alltagsmasken problemlos. Selbst durch FFP3 

Schutzmasken kann Kohlendioxid problemlos entweichen. 
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